
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Dr. André Hahn,
Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/16888 –

Sachstand zu Verdächtigungen gegenüber der ehemaligen Leiterin der Bremer 
Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 19/8445)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Auf Bundestagsdrucksache 19/8445 beantwortete die Bundesregierung aus 
Sicht der Fragestellenden zahlreiche Fragen zur Entscheidungspraxis der 
Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
unzureichend oder gar nicht. Auf eine 15-seitige Beschwerde des Ersten Parla-
mentarischen Geschäftsführers der Fraktion DIE LINKE., Jan Korte, vom 
12. April 2019 zu aus seiner Sicht mehreren unzureichend beantworteten Klei-
nen Anfragen, darunter auch die oben genannte, antwortete am 17. Mai 2019 
der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat (BMI) Stephan Mayer mit einem 20-seitigen Schreiben, in 
dem umfangreiche ergänzende Angaben gemacht wurden. Er wies zugleich 
den Vorwurf „in aller Deutlichkeit zurück“, die Bundesregierung habe „un-
wahre oder qualitativ mangelhafte Auskünfte erteilt“. Allerdings sehen die 
Fragestellenden auch angesichts dieser ergänzenden Ausführungen weiteren 
Klärungsbedarf. Zudem sehen sie sich weiterhin durch unzureichende Ant-
worten der Bundesregierung getäuscht und in ihrem parlamentarischen Frage-
recht verletzt.

Im Innenausschuss des Deutschen Bundestages hatte der Parlamentarische 
Staatssekretär Stephan Mayer am 24. September 2018 erklärt (vgl. zum Fol-
genden: Bundestagsdrucksache 19/8445, insbesondere die Fragen und Ant-
worten zu 1 bis 4 und 9 bis 11), dass im Zusammenhang mit der Bremer 
BAMF-Außenstelle „unsererseits“ – gemeint war das BMI – „nie von einem 
Skandal gesprochen“ worden sei. Die Bundesregierung wurde in der Kleinen 
Anfrage damit konfrontiert, dass – ganz im Gegenteil – der Bundesminister 
des Innern, für Bau und Heimat Horst Seehofer öffentlich von einem „hand-
festen, schlimmen Skandal“ gesprochen hatte. Auf die entsprechende Frage, 
ob die Bundesregierung einräume, dass Stephan Mayer im Innenausschuss 
diesbezüglich die Unwahrheit gesagt habe – was nach Ansicht der Fragestel-
lenden offenkundig ist –, erklärte die Bundesregierung (ebd., Antwort zu 
Frage 1): „Die zitierten Äußerungen von Herrn Parlamentarischen Staatssekre-
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tär Stephan Mayer in der genannten Sitzung (…) stellten nicht die Unwahrheit 
dar.“

In der genannten Beschwerde verlangte Jan Korte eine Erklärung hierzu und 
eine wahrhaftige Beantwortung der Frage. In seiner Antwort erklärte der Par-
lamentarische Staatssekretär Stephan Mayer daraufhin jedoch nur ganz allge-
mein, „das BMI“ habe in der Sitzung des Innenausschusses darauf hingewie-
sen, dass eine vollständige und abschließende Bewertung des Sachverhalts 
während der laufenden Untersuchungen und Ermittlungen nicht möglich sei. 
Zu dem erneut konkret genannten Widerspruch seiner Aussage, das BMI habe 
„nie von einem Skandal gesprochen“, während der Bundesinnenminister Horst 
Seehofer von einem „handfesten, schlimmen Skandal“ gesprochen hatte, 
äußerte er sich nicht. Es gab auch keine Erklärung des Bedauerns oder der 
Entschuldigung, weder zu seiner Äußerung im Innenausschuss noch dazu, 
dass die Vorgänge um die Bremer BAMF-Außenstelle durch den Bundes-
innenminister Horst Seehofer öffentlich als „schlimmer Skandal“ bewertet 
worden waren, obwohl eine vollständige Bewertung des Sachverhalts zu die-
sem frühen Zeitpunkt nicht möglich war und eine solche Bewertung vom BMI 
inzwischen wohl auch nicht mehr vorgenommen wird, wenn der Staatssekretär 
Stephan Mayer betonte, dass das BMI (angeblich) nie von einem Skandal ge-
sprochen habe.

Weiter hatte der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer im Innenaus-
schuss am 24. September 2018 behauptet, das Verwaltungsgericht Bremen 
habe ihm zwar eine bestimmte Äußerung untersagt (in Bremen hätten „hoch-
kriminell und bandenmäßig mehrere Mitarbeiter mit einigen Rechtsanwälten 
zusammengearbeitet“), den Unterlassungsantrag in Bezug auf eine Pressemit-
teilung des BMI jedoch zurückgewiesen. Das gibt zwar die ursprüngliche Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Bremen zutreffend wieder, aber be-
reits zwei Wochen vor der Sitzung des Innenausschusses hatte das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Bremen diesen Beschluss des VG Bremen abgeändert 
und dem BMI auch die Wiederholung einer zentralen Aussage jener Presse-
mitteilung (wonach in Bremen „bewusst gesetzliche Regelungen und interne 
Dienstvorschriften missachtet“ worden seien) verboten (OVG Bremen, Az. 2 
B 213/18 vom 10. September 2018). Somit wurde nach Auffassung der Frage-
stellenden durch den Parlamentarischen Staatssekretär Stephan Mayer im In-
nenausschuss der (falsche) Eindruck erweckt, dem BMI sei durch die Recht-
sprechung zumindest in Teilen Recht gegeben worden. Die konkreten Fragen 
danach, ob er die Entscheidung des OVG Bremen zum damaligen Zeitpunkt 
kannte oder nicht – ob also die Abgeordneten aus Unwissenheit falsch infor-
miert oder sie bewusst getäuscht wurden, wie es in der Beschwerde auf den 
Punkt gebracht wurde –, wurden nicht beantwortet (Bundestagsdrucksache 
19/8445, Antwort zu Frage 9). In der Beantwortung der Beschwerde behaup-
tete der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer vielmehr, er habe „in 
der genannten Sitzung des Innenausschusses (…) darauf hingewiesen, dass 
dem BMI in dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bremen vom 
10. September 2018 nicht die Pressemitteilung des BMI untersagt wurde“ 
(sondern nur der genannte Satz).

Auch diese Aussage ist nach Auffassung der Fragestellenden ausweislich des 
Sitzungsprotokolls der 22. Sitzung des Innenausschusses (dort Seite 31) 
falsch, denn vom Beschluss des OVG Bremen war in der gesamten Sitzung 
nicht die Rede. Der Beschluss war zu jenem Zeitpunkt öffentlich auch noch 
nicht bekannt, er lag dem BMI aber seit dem 10. September 2019 vor, wie aus 
der zunächst übermittelten Antwort der Bundesregierung auf die Kleine An-
frage hervorgeht. Eine entsprechende Vorlage des Fachreferats ZII im BMI 
zum OVG-Beschluss wurde demnach am 20. September 2018, also vier Tage 
vor der Innenausschusssitzung, vom „zuständigen Staatssekretär“ gebilligt – 
der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer erläuterte in seiner Ant-
wort auf die Beschwerde allerdings nicht, ob er dies war; laut Organigramm 
des BMI ist der für das Fachreferat ZII zuständige Staatssekretär Hans-Georg 
Engelke. Somit liegt nach Auffassung der Fragestellenden die Deutung nahe, 
dass Staatssekretär Stephan Mayer während der Innenausschusssitzung vom 
24. September 2018 noch nicht über den OVG-Beschluss informiert war – ob-
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wohl er es in seiner Antwort auf die Beschwerde anders dargestellt hat – und 
er deshalb den irreführenden Eindruck erweckte, der Beschluss des VG Bre-
men gelte unverändert. Auf die Frage, wie im BMI dafür Sorge getragen wur-
de, dass sich alle Beschäftigten im BMI an die Vorgaben des richterlichen Be-
schlusses des OVG Bremen halten und ob dies als ausreichend angesehen 
wird, „wenn offenbar ausgerechnet der fachlich zuständige Parlamentarische 
Staatssekretär Stephan Mayer von dieser gerichtlichen Verfügung nicht (zeit-
nah) erfahren haben sollte“ (Bundestagsdrucksache 19/8445, Frage 11), ant-
wortete die Bundesregierung, dass „eine allgemeine Verbreitung der Einstwei-
ligen Anordnung an alle Beschäftigten des BMI“ „nicht angezeigt“ gewesen 
sei. Allerdings wäre nach Auffassung der Fragstellenden, auch vor dem Hin-
tergrund der oben geschilderten Abläufe, zumindest eine zeitnahe Information 
des in der Öffentlichkeit und im Parlament zu dem Thema maßgeblich agier-
enden Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer zwingend erforder-
lich gewesen, und im Nachhinein eine diesbezügliche Entschuldigung gegen-
über den unzureichend informierten Abgeordneten und das Einräumen fal-
scher Auskünfte. Die Abgeordnete Ulla Jelpke bezeichnete gegenüber der 
Presse das Antwortverhalten der Bundesregierung als „völlig inakzeptabel“ 
und befand: „Das Innenministerium entwickelt sich langsam in Richtung Or-
wellsches Wahrheitsministerium“ (www.tagesspiegel.de/politik/linke-ruegt-re
gierungsantworten-innenministerium-entwickelt-sich-in-richtung-orwellsches-
wahrheitsministerium/24926358.html).

Infolge der Beschwerde bestätigte der Parlamentarische Staatssekretär 
Stephan Mayer, dass sich aus der Wirtschaftsprüfung zu den Ausgaben der 
BAMF-Außenstelle in Bremen kein Hinweis auf ein straf- oder disziplinar-
rechtliches Verhalten von Frau B. ergeben hatte – diese Frage war nach Auf-
fassung der Fragstellenden zunächst nicht bzw. ausweichend beantwortet wor-
den (Bundestagsdrucksache 19/8445, Antwort zu Frage 16).

Weiterhin wurde durch die Nachbeantwortung deutlich, dass die Bundesregie-
rung bzw. das BAMF der Bremer Staatsanwaltschaft nicht die Dokumente 
bzw. Informationen bereitgestellt haben, die von den Abgeordneten konkret 
benannt worden waren und die die verdächtigte ehemalige Leiterin der Bremer 
Außenstelle entlasten (ebd., Antwort zu Frage 22a bis 22i). Die „unaufgefor-
derte Vorlage von Dokumenten zur Auslegung juristischer Sachverhalte“ kön-
ne „als Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz gewertet werden“, hieß es zur 
Begründung in der Antwort auf die diesbezügliche Beschwerde. Zudem gehe 
die Bundesregierung von einer „hohen juristischen Expertise bei der Staats-
anwaltschaft Bremen“ aus, die auch „komplexe Rechtsfragen zum Asylrecht“ 
durchdringen könne. Allerdings machte die Bundesregierung auch im Rahmen 
der Beschwerde erneut keine Angaben zur damaligen internen Wiesungslage 
im BAMF zum maßgeblichen Themenkomplex (Umgang mit Zweit- und Wie-
deraufgreifensanträgen bzw. zur Feststellung von Abschiebungshindernissen 
bei in Bulgarien anerkannten Flüchtlingen, vgl. ebd., Antwort zu Frage 32), 
obwohl sie ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass dies zur Be-
urteilung des Handelns der ehemaligen Leiterin des BAMF in Bremen maß-
geblich sei (stattdessen wurde nur allgemein auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte verwiesen, die grundsätzlich 
auch für Bulgarien gelte, im Übrigen seien die Entscheidungen „nach gründ-
licher Prüfung im Einzelfall getroffen“ worden).

Infolge der Beschwerde wurde zudem deutlich, dass Verwaltungsgerichte, so-
weit sie Widerrufe bzw. Rücknahmen der damaligen positiven Bremer Ent-
scheidungen inhaltlich überprüft haben (in sechs Fällen), die ursprünglichen 
Entscheidungen, wonach ein Abschiebungsverbot in Bezug auf Bulgarien be-
stehe, wieder in Kraft gesetzt haben. Soweit Rücknahmen bzw. Widerrufe be-
standskräftig wurden (zwölf Fälle), hatten die Betroffenen keine Rechtsmittel 
eingelegt (Gründe hierfür sind nicht bekannt). Auf Nachfrage räumte die 
Bundesregierung weiter ein, dass die Rechtsprechung der Oberverwaltungsge-
richte das Vorgehen der ehemaligen Leiterhin der Bremer BAMF-Außenstelle 
inhaltlich überwiegend bestätigt hat (während es in der ersten Antwort noch 
hieß, es gebe keine einheitliche Beurteilung und nur eine Minderzahl der 
Obergerichte habe bislang zu der Thematik entschieden).
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Am 16. August 2019 hat die Bremer Staatsanwaltschaft Anklage beim Land-
gericht gegen die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle und zwei 
Rechtsanwälte erhoben, insgesamt gehe es um 121 Straftaten im Zeitraum 
Juni 2014 bis März 2018. Ursprünglich war in den Medien davon die Rede, 
dass in „etwa 2000 Fällen“ Asyl zu Unrecht gewährt worden sei; von einem 
Verdacht auf Bestechlichkeit und „bandenmäßige Verleitung zur missbräuch-
lichen Asylantragstellung“ war die Rede (z. B.: www.sueddeutsche.de/politik/
eil-verdacht-auf-weitreichenden-korruptionsskandal-im-bamf-1.3952546). 
Eine Sonder-Ermittlergruppe mit bis zu 45 Personen und „erheblicher perso-
neller Unterstützung der Bundespolizei sowie der Polizei Niedersachsen und 
unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten des Bundeskriminalamtes 
und des BAMF“ (Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bremen vom 
19. September 2019) hatte seit Ende Mai 2018 ermittelt: „Es handelte sich um 
die bislang größte Ermittlungsgruppe in der Geschichte der Polizei Bremen“ 
(ebd.). Der Verteidiger eines angeklagten Rechtsanwalts bezeichnete es als 
„absurd“, dass seinem Mandanten vorgeworfen werde, dass er für seine Tätig-
keit als Rechtsanwalt Honorare genommen habe. Der Anwalt der ehemaligen 
Leiterin hatte die Vorwürfe bereits zuvor als „Unsinn“ bezeichnet und von 
einer Intrige gesprochen (www.spiegel.de/politik/deutschland/bremen-ex-chef
in-von-bamf-aussenstelle-und-zwei-anwaelte-angeklagt-a-1287281.html).

In der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft ist davon die Rede, dass sich 
„die Angeschuldigten über Gerichtsbeschlüsse und bestandskräftige Entschei-
dungen anderer BAMF-Außenstellen bewusst hinweggesetzt haben“ sollen. 
Dabei stellt sich die Frage, ob der Staatsanwaltschaft bewusst ist, dass es bei 
sogenannten Wiederaufgreifensanträgen im Unterschied zu sonstigen Asyl-
anträgen keine gesetzlich vorgeschriebene örtliche Zuständigkeit einer be-
stimmten Außenstelle für die Bearbeitung solcher Anträge und auch keine 
Bindungswirkung eines vorherigen Gerichtsurteils gibt und dass das BAMF in 
solchen Verfahren aufgrund aktueller Erkenntnisse eine Entscheidung unab-
hängig von vorherigen BAMF-Bescheiden oder Gerichtsurteilen treffen kann 
(dies hatte die Bundesregierung bestätigt, der Staatsanwaltschaft aber nicht 
mitgeteilt, vgl. Bundestagsdrucksache 19/8445, Antwort zu Frage 22d und 22e 
sowie die Beschwerde und Antwort hierzu). In unterschiedlichen Prüfgruppen 
des BAMF waren zeitweilig über 100 Beschäftigte mit der Aufarbeitung und 
Überprüfung von Entscheidungen und Vorgängen innerhalb der Bremer 
BAMF-Außenstelle befasst (Bundestagsdrucksache 19/13176, Antwort zu 
Frage 24, S. 19 f.).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung hat die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf 
Bundestagsdrucksache 19/7624 auf Bundestagsdrucksache 19/8445 ausführlich 
und vollumfänglich beantwortet. Hierbei ist selbstverständlich zu berücksichti-
gen, dass die Auskünfte im Zusammenhang von parlamentarischen Anfragen 
immer nur den Wissenstand zum Zeitpunkt der Beantwortung der Frage ab-
bilden können. Hierauf wurde der Fraktion DIE LINKE. bereits mit Schreiben 
des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister des Innern, für Bau 
und Heimat Stephan Mayer vom 17. Mai 2019 (Antwort auf Beschwerde des 
Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion DIE LINKE., Jan 
Korte, vom 12. April 2019) hingewiesen.
Der Vorwurf, dass die Bundesregierung die Fragestellenden getäuscht und in 
ihrem parlamentarischen Fragerecht verletzt hätte, ist haltlos und wird in aller 
Deutlichkeit zurückgewiesen.
Die Bundesregierung im Allgemeinen und das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI) im Besonderen haben sich im Zusammenhang mit 
den Vorgängen in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) von Anfang an für eine umfassende und transparente Auf-
klärungsarbeit eingesetzt. Hierzu gehörte insbesondere, dass das BMI den je-
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weiligen Stand der Aufklärung und die entsprechenden Ergebnisse gegenüber 
dem Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages voll-
umfänglich transparent machte. Die Äußerungen sowie Aussagen zur Einord-
nung der Vorgänge in der BAMF-Außenstelle Bremen sind dabei immer im je-
weiligen zeitlichem Kontext zu sehen, d. h. sie geben stets den Erkenntnisstand 
zum Zeitpunkt der Tätigung der Äußerung wieder.
Damit hat das BMI auch den Forderungen aus der Fraktion DIE LINKE. 
entsprochen. Die damalige Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Abgeord-
neten Sahra Wagenknecht erklärte am 27. Mai 2018 gegenüber der FUNKE 
MEDIENGRUPPE: „Es geht offenkundig um organisierte Kriminalität und 
schwerwiegenden Betrug. Diese Vorgänge müssen schleunigst aufgeklärt wer-
den.“ Weiterhin führte sie aus, dass Bundesminister Horst Seehofer unverzüg-
lich Klarheit schaffen müsse, „ansonsten müssen auch andere Maßnahmen dis-
kutiert werden“ (vgl. u. a. NRZ vom 27. Mai 2018).

 1. Was versteht die Bundesregierung unter dem Begriff „Unwahrheit“, 
wenn sie erklärt, der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer 
habe „nicht die Unwahrheit“ gesagt, als er sagte, das BMI habe „nie von 
einem Skandal gesprochen“, obwohl Bundesinnenminister Horst See-
hofer sogar von einem „handfesten, schlimmen Skandal“ gesprochen hat-
te (siehe Vorbemerkung der Fragesteller, bitte ausführen)?

In ihren Antworten zu parlamentarischen Anfragen verwendet die Bundesregie-
rung Worte der deutschen Sprache unter Zugrundelegung der Semantik und des 
Verständnisses des allgemeinen Sprachgebrauchs, wie sie sich aus dem Duden 
ergeben, der auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln des 
Rats für deutsche Rechtschreibung erstellt wird. Auch hinsichtlich des Begriffs 
der „Unwahrheit“ gilt nichts Anderes.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/8445 ver-
wiesen.

 2. Trifft es zu, dass das BMI entgegen der ursprünglichen Aussage des 
Bundesinnenministers Horst Seehofer, der von einem „handfesten, 
schlimmen Skandal“ gesprochen hatte (siehe Vorbemerkung der Frage-
steller), mittlerweile die Bezeichnung „Skandal“ in Bezug auf die Vor-
gänge in der Bremer BAMF-Außenstelle für unzutreffend hält (bitte aus-
führen)?

Wann und aus welchem Grunde hat das BMI seine diesbezügliche Ein-
schätzung geändert?

Es wird auf die Vorbemerkung und auf die Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 3 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdruck-
sache 19/8445 verwiesen.
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 3. Wie ist die frühzeitige und öffentliche Aussage des Bundesinnenminis-
ters Horst Seehofer, bei den Vorgängen um die Bremer BAMF-Außen-
stelle habe es sich um einen „handfesten, schlimmen Skandal“ gehandelt, 
mit der besonderen Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen 
Bediensteten vereinbar?

Worauf gründete sich die damalige öffentliche Aussage des Bundes-
innenministers Horst Seehofer, wenn auch nach Aussagen des BMI 
(siehe Vorbemerkung der Fragesteller) eine vollständige und abschlie-
ßende Bewertung des Sachverhalts während der laufenden Untersuchun-
gen und Ermittlungen noch nicht möglich ist (bitte darstellen)?

Es wird auf die Vorbemerkung und auf die Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 4 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdruck-
sache 19/8445 verwiesen.

 4. Wusste der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer, als er im In-
nenausschuss vom 24. September 2018 erklärte, das VG Bremen habe 
ihm die Wiederholung bestimmter Aussagen untersagt, nicht jedoch eine 
Pressemitteilung des BMI, von dem Beschluss des OVG Bremen, mit 
dem die Entscheidung des VG Bremen in Bezug auf die besagte Presse-
mitteilung korrigiert wurde: ja oder nein?

a) Wenn er davon wusste, wieso hat er den Abgeordneten nicht davon 
berichtet, dass der Beschluss des VG Bremen, auf den er sich bezog, 
vom OVG Bremen abgeändert worden war (bitte darlegen)?

b) Wenn er nicht davon wusste, wieso wurde dieser Umstand auf späte-
re Anfrage von Abgeordneten bzw. eine diesbezügliche Beschwerde 
hierzu nicht eingestanden, sondern im Gegenteil versucht, – nach 
Auffassung der Fragestellenden: wahrheitswidrig (siehe Vorbemer-
kung) – zu behaupten, er habe „in der genannten Sitzung des Innen-
ausschusses (…) darauf hingewiesen, dass dem BMI in dem Be-
schluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bremen vom 10. Sep-
tember 2018 nicht die Pressemitteilung des BMI untersagt wurde“ 
(sondern „nur“ eine bestimmte Aussage darin)?

 5. Wieso – bei Verneinung von Frage 5 – wusste der Parlamentarische 
Staatssekretär Stephan Mayer von dem OVG-Beschluss zum Zeitpunkt 
der Innenausschusssitzung vom 24. September 2018 nicht, und wer war 
hierfür verantwortlich (bitte detailliert darlegen)?

Hätte nicht gerade er von diesem Beschluss erfahren müssen,

a) nachdem ihm bereits zuvor vom VG Bremen Äußerungen zu den 
Vorfällen um die Bremer BAMF-Außenstelle gerichtlich untersagt 
worden waren?

b) weil er ein für die Thematik fachlich zuständiger Staatssekretär war 
und er hierzu in der Öffentlichkeit bzw. gegenüber den Abgeordneten 
auskunftsfähig und informiert sein musste – insbesondere, dass das 
BMI eine in einer Pressemitteilung getätigte Aussage nicht wieder-
holen darf?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 9 bis 11 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/8445 ver-
wiesen. Der Parlamentarischer Staatssekretär Stephan Mayer hat in der genann-
ten Sitzung des Innenausschusses des Deutschen Bundestages den Inhalt des 
Beschlusses des Verwaltungsgerichts Bremen zutreffend wiedergegeben. Dem 
BMI wurde in dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bremen 
vom 10. September 2018 die maßgebliche Pressemitteilung nicht untersagt. 
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Dem BMI wurde im Wege der einstweiligen Anordnung vielmehr vorläufig die 
in der Vorbemerkung der Fragesteller zitierte Aussage untersagt. Hierauf wurde 
die Fraktion DIE LINKE. bereits im Antwortschreiben des Parlamentarische 
Staatssekretär beim BMI Stephan Mayer vom 17. Mai 2019 (Antwort auf 
Beschwerde des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion DIE 
LINKE., Jan Korte, vom 12. April 2019) hingewiesen.

 6. Inwieweit hat die Bundesregierung Kenntnisse dazu, auch nach ent-
sprechenden Nachfragen bei fachkundigen Bediensteten, die dies wissen 
könnten (etwa BAMF-Bedienstete, die der Bremer Staatsanwaltschaft 
zugearbeitet haben oder ihr für entsprechende Nachfragen zur Verfügung 
standen), ob die Bremer Staatsanwaltschaft darüber informiert ist, dass

a) es auch in anderen BAMF-Außenstellen zu jener Zeit Qualitäts-
mängel, Fehlentscheidungen und Regelverstöße gab, aufgrund hoher 
Fallzahlen und politischer Vorgaben zur schnellen Bescheidung an-
hängiger Verfahren und infolge einer unzureichenden personellen 
Ausstattung des BAMF (die Prüfgruppe „Vollprüfung Bremen“ 
nannte eine allgemeine Überlastung des BAMF in den Jahren 2014 
bis 2016, in denen es einen „extremen Arbeitsdruck“ und eine „maxi-
male politische Erwartungshaltung“ gegeben habe, anhängige Fälle 
schnell abzuarbeiten; Ausschussdrucksache 19(4)112, S. 4), was 
nach Auffassung der Fragestellenden die ehemalige Leiterin der Bre-
mer BAMF-Außenstelle in Bezug auf Vorwürfe entlastet, in Einzel-
fällen Fehler gemacht oder bestimmte Angaben übersehen zu haben, 
weil dies zu jener Zeit vor allem der allgemeinen Überlastung und 
Unterausstattung des BAMF geschuldet war und vielerorts im 
BAMF stattfand?

b) es auch in anderen BAMF-Außenstellen ähnlich hohe bereinigte 
Schutzquoten bei jesidischen Flüchtlingen aus dem Irak und Syrien 
zur damaligen Zeit gab – wobei berücksichtigt werden muss, dass die 
Schutzquoten sich weiter annähern, wenn auch korrigierende Ge-
richtsentscheidungen in Bezug auf ablehnende Bescheide anderer 
Außenstellen berücksichtigt werden (vgl. Antwort der Bundesregie-
rung auf die Mündliche Frage 12 der Abgeordneten Ulla Jelpke, 
Plenarprotokoll 19/38, S. 3719 ff.; im Jahr 2015 beispielsweise er-
hielten jesidische Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak vom BAMF 
in Bremen wie im gesamten Bundesgebiet zu 100 Prozent einen 
Schutzstatus – bereinigte Schutzquote), was nach Auffassung der 
Fragestellenden zeigt, dass es in den meisten strittigen Fällen um 
Schutzsuchende ging, die grundsätzlich als schutzbedürftig ange-
sehen werden mussten?

c) die inhaltliche Einschätzung und rechtliche Bewertung zu Abschie-
bungshindernissen bei in Bulgarien anerkannten Flüchtlingen durch 
die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle von der 
Rechtsprechung der Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichte 
mehrheitlich bestätigt wurde (vgl. Bundestagsdrucksache 19/4427, 
Antwort zu Frage 21 und Antwort vom 17. Mai 2019 auf Beschwer-
de, S. 14 ff.), sodass ihr umstrittenes damaliges Vorgehen in Bezug 
auf in Bulgarien anerkannte Flüchtlinge nach Auffassung der Frage-
stellenden als rechtlich und inhaltlich völlig berechtigt bewertet wer-
den muss?

d) es bei Wiederaufgreifensanträgen im Unterschied zu sonstigen Asyl-
anträgen keine gesetzlich vorgeschriebene örtliche Zuständigkeit 
einer bestimmten Außenstelle für die Bearbeitung der Anträge gibt 
(vgl. Bundestagsdrucksache 19/4427, Antwort zu Frage 28), sodass 
die Bearbeitung solcher Anträge in der Bremer Außenstelle nach 
Auffassung der Fragestellenden rechtmäßig erfolgte, selbst wenn zu-
vor eine andere Außenstelle zuständig war?
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e) es bei Wiederaufgreifensanträgen keine Bindungswirkung eines vor-
herigen Verwaltungsgerichtsurteils gibt und eine Prüfung in diesen 
Fällen „immer unter Bezugnahme auf die aktuelle Situation zum 
Zeitpunkt der Entscheidung des BAMF“ erfolgt (vgl. Bundestags-
drucksache 19/4427, Antwort zu Frage 28b), sodass diesbezügliche 
Abweichungen von vorherigen Entscheidungen bei einer aktuellen 
Bewertung der Sach- und Erkenntnislage rechtmäßig erfolgen – und 
inwieweit kann die Bundesregierung ausschließen, dass die Bremer 
Staatsanwaltschaft bei ihrer Anklageerhebung rechtsirrtümlich von 
anderen Voraussetzungen ausgegangen ist, wenn es in ihrer Presse-
mitteilung vom 19. September 2019 heißt, dass sich „die Angeschul-
digten über Gerichtsbeschlüsse und bestandskräftige Entscheidungen 
anderer BAMF-Außenstellen bewusst hinweggesetzt haben“, was 
nach Ansicht der Fragestellenden für sich genommen angesichts der 
obigen Darlegungen jedenfalls in der genannten Fallkonstellation 
kein Rechtsverstoß sein kann (bitte ausführen)?

f) die Zentrale des BAMF mehr positive Entscheidungen nach § 60 Ab-
satz 5 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) im Zeitraum 2014 bis 
2016 bei solchen Wiederaufgreifensanträgen getroffen hat als die 
Bremer Außenstelle (223 positive Entscheidungen gegenüber 83; 
Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer vom 
17. Oktober 2018 an die Abgeordnete Ulla Jelpke im Rahmen einer 
Nachbeantwortung zu Frage 31 auf Bundestagsdrucksache 19/3880), 
was nach Ansicht der Fragestellenden zeigt, dass die Entscheidungs-
praxis in Bremen in diesen Fällen jedenfalls in Übereinstimmung mit 
der damaligen Entscheidungspraxis der BAMF-Zentrale stand?

g) es insbesondere in den Jahren 2014 und 2015 zahlreiche Berichte 
von Menschenrechtsorganisationen und wichtigen Akteuren zur 
Situation von Geflüchteten in Bulgarien gab (z. B.: Bericht des UN-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom 2. Januar 2014, Bericht von Pro 
Asyl und dem Niedersächsischen Flüchtlingsrat vom 23. Mai 2014, 
Bericht von bordermonitoring.eu u. a. vom Juli 2014, ausführlicher 
Bericht von Pro Asyl vom April 2015, Bericht des Menschenrechts-
kommissars des Europarates Nils Muiznieks vom 22. Juni 2015, Ein-
schätzung des UNHCR vom 31. Juli 2015), deren konkrete Informa-
tionen zu Menschenrechtsverletzungen in Bulgarien auch gegenüber 
anerkannten Flüchtlingen eine Abänderung von zuvor negativen Ent-
scheidungen des BAMF und die Feststellung entsprechender Ab-
schiebungshindernisse nach Ansicht der Fragestellenden geradezu er-
forderten, wie es in Bremen und in der Zentrale des BAMF dann 
auch geschehen ist?

h) zumindest bis Mitte 2015 innerhalb des BAMF anscheinend völlig 
ungeklärt war, wie mit Zweitanträgen von in Bulgarien anerkannten 
Personen umgegangen werden sollte und dass im Raume stand, eine 
Bearbeitung nach „Bremer Modell“ „als Standard“ vorzunehmen 
(siehe Ausschussdrucksache 19(4)108, S. 25), was nach Ansicht der 
Fragestellenden die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außen-
stelle entlastet?

i) Dublin-Überstellungen von syrischen Flüchtlingen unter bestimmten 
Umständen zeitweilig generell ausgesetzt waren – bitte genau dar-
stellen, für welche Zeiträume eine generelle oder partielle Ausset-
zung von Dublin-Überstellungen syrischer Asylsuchender unter wel-
chen Bedingungen galt – und dass die Quote der Rücküberstellungen 
nach Bulgarien gemessen an den Zustimmungen zur Rückübernahme 
ohnehin sehr gering war (z. B. lag diese Quote im Jahr 2015 bei ge-
rade einmal 2 Prozent, vgl. Bundestagsdrucksache 18/7625, Antwort 
zu Frage 5f), sodass sich nach Ansicht der Fragestellenden auch der 
mögliche Vorwurf, in Bremen seien etwaige Fristen im Dublin-
Verfahren nicht beachtet worden, relativiert, da es ohnehin kaum zu 
Überstellungen nach Bulgarien gekommen ist (siehe oben; bitte zu 
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allen Unterfragen getrennt und in substantieller Auseinandersetzung 
mit dem Vorgebrachten und unter Berücksichtigung der konkreten 
Fragen antworten)?

Die Fragen 6 bis 6i werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Bremen alle 
für die Ermittlungen relevanten Unterlagen und Vorgänge angefordert und er-
halten hat. Der Bundesregierung ist dabei nicht bekannt, welche einzelnen 
Informationen darüber hinaus der Staatsanwaltschaft konkret vorliegen. Auf-
grund des laufenden Verfahrens sind keine darüber hinausgehenden Aussagen 
möglich.

 7. Wieso ist die Bundesregierung der Auffassung (Schreiben des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs Stephan Mayer vom 17. Mai 2019, S. 14), die 
Übermittlung der oben genannten Umstände an die Bremer Staatsanwalt-
schaft bzw. das zuständige Gericht könnte als „Eingriff in die Unabhän-
gigkeit der Justiz gewertet werden“, obwohl diese Umstände nach Auf-
fassung der Fragestellenden wenig oder nicht bekannt und zugleich rele-
vant für die Beurteilung des Sachverhalts und der Handlungen der ehe-
maligen Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle sind und sie entlasten, 
auch vor dem Hintergrund, dass die allgemeinen Arbeits- und Belas-
tungsbedingungen, unter denen das vorgeworfene Fehlverhalten statt-
fand, nach Auffassung der Fragestellenden vom Bundesinnenministe-
rium zu verantworten sind („extremer Arbeitsdruck“, „maximale politi-
sche Erwartungshaltung“, anhängige Fälle schnell abzuarbeiten, unzurei-
chende Personalausstattung; vgl. Ausschussdrucksache 19(4)112, S. 4 f.) 
und dem Bundesministerium auch deshalb eine besondere Fürsorge-
pflicht gegenüber der ehemaligen Leiterin zukommt (bitte begründen)?

 8. Wie begründet die Bundesregierung ihre Auffassung (vgl. Antwort des 
BMI vom 17. Mai 2019 auf die Beschwerde von Jan Korte, siehe Vorbe-
merkung), die „einseitige unaufgeforderte Vorlage von Dokumenten zur 
Auslegung juristischer Sachverhalte, die nicht in Verordnungen, Erlassen 
oder dergleichen allgemeingültigen Charakter für die Verwaltung ent-
falten“, könnte „als Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz gewertet 
werden“, vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung bzw. das 
BAMF der Bremer Staatsanwaltschaft umfassend und z. T. auch unauf-
gefordert Informationen und Dokumente übersandt haben (etwa Ergeb-
nisberichte der Internen Revision usw.)?

Warum sollte es als ein Versuch der Beeinflussung der Justiz gedeutet 
werden, wenn die Bundesregierung der Justiz Informationen zur Ver-
fügung stellt, die für die strafrechtliche Bewertung des Vorgehens der 
verdächtigten ehemaligen Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle nach 
Auffassung der Fragestellenden höchst relevant sind und über die, jeden-
falls zum Teil, nur die Bundesregierung bzw. das BAMF verfügen (bitte 
ausführlich darstellen)?

 9. Warum befürchtet die Bundesregierung nicht umgekehrt den Vorwurf 
einer Behinderung der Ermittlungen, wenn sie die nach Auffassung der 
Fragestellenden für die Beurteilung des Handelns der verdächtigten ehe-
maligen Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle wichtigen (oben aufge-
listeten) Informationen nicht übermittelt, und welche der oben aufgeliste-
ten Informationen hält die Bundesregierung gegebenenfalls mit welcher 
Begründung für in diesem Zusammenhang nicht relevant (bitte differen-
ziert nach den einzelnen Buchstaben antworten und begründen)?

Die Fragen 7 bis 9 werden im Zusammenhang beantwortet.
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Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 20 der Kleinen Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/8445 verwiesen. Die 
dort von der Bundesregierung und im Antwortschreiben des Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat Stephan 
Mayer vom 17. Mai 2019 (Antwort auf Beschwerde des Ersten Parlamentari-
schen Geschäftsführers der Fraktion DIE LINKE., Jan Korte, vom 12. April 
2019) erwähnte „Unabhängigkeit der Justiz“ war auf die in der dazugehörigen 
Frage angesprochene „öffentliche Bekanntmachung“ von Dokumenten wäh-
rend des laufenden Ermittlungsverfahrens bzw. auf die unaufgeforderte Vorlage 
von Dokumenten zur Auslegung juristischer Sachverhalte bezogen, nicht auf 
die Zurverfügungstellung von Unterlagen und Akten.
Zur Klarstellung: Auskünfte hinsichtlich der Beurteilung und Übermittlung von 
Informationen, die für das Ermittlungsverfahren relevant sind, müssen im Hin-
blick auf die anstehende Beweiserhebung und Beweiswürdigung im laufenden 
Verfahren unterbleiben, um nicht dem Vorwurf der Einflussnahme ausgesetzt 
zu werden. Bereits der Anschein einer Einflussnahme sollte verhindert werden. 
Trotz ihrer grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Pflicht, Informationsansprü-
che des Deutschen Bundestages zu erfüllen, tritt hier nach sorgfältiger Abwä-
gung der betroffenen Belange im Einzelfall das Informationsinteresse des Par-
laments hinter den berechtigten Interessen bei der Durchführung eines straf-
rechtlichen laufenden Ermittlungsverfahrens zurück. Das Interesse der Allge-
meinheit an der Gewährleistung einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege lei-
tet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ab und hat damit ebenfalls Verfassungs-
rang.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung ein eigenes Interesse an 
der rechtssicheren und abschließenden Aufarbeitung des Sachverhaltes hat. Die 
Bundesregierung kommt ihrer Verpflichtung nach, die staatsanwaltlichen Er-
mittlungsverfahren mit der Vorlage sämtlicher angeforderten Akten umfassend 
zu unterstützen.

10. Was genau sah die damals maßgebliche Weisungslage (Weisungen, Leit-
linien, Erlasse, allgemeine Verwaltungsvorschriften, Anwendungshin-
weise etc.) des BAMF in Bezug auf Regelungen zum Umgang mit 
Folge-, Zweit- und Wiederaufgreifensanträgen vor, insbesondere für den 
Umgang mit Personen, die zuvor in Bulgarien oder anderen EU-Mit-
gliedstaaten einen Schutzstatus erhalten haben (diese Frage 32 auf Bun-
destagsdrucksache 19/8445 ist auch nach der in der Vorbemerkung ge-
nannten Beschwerde von Jan Korte nicht beantwortet worden; es wird 
um präzise, in den entscheidenden Stellen auch wortgenaue Angaben zur 
jeweiligen Weisungslage – nach Zeiträumen und genauen Daten zur je-
weiligen Geltung – gebeten; falls es keine konkreten internen Vorgaben 
hierzu gab, bitte auch dies kenntlich machen und gegebenenfalls zeitlich 
eingrenzen)?

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 31 und 32 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/8445 
verwiesen.
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11. Warum wurde die erneut gestellte Frage nach den genannten internen 
Weisungsvorgaben auch im Rahmen der Beantwortung vom 17. Mai 
2019 auf die diesbezügliche Beschwerde – so die Auffassung der Frage-
stellenden – keine konkrete Antwort gegeben (auf Seite 16 f. gibt es hier-
zu lediglich allgemeine Hinweise zur Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und zu Prüfungen im Einzel-
fall), obwohl diese Informationen für eine Einschätzung und Bewertung 
des Handelns der ehemaligen Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle 
nach Auffassung der Fragestellenden sehr wichtig sind, und inwieweit 
kann die Bundesregierung den Eindruck der Fragestellenden entkräften, 
hierzu würden keine Auskünfte gemacht, weil solche Auskünfte eventu-
ell die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle entlasten 
könnten (bitte ausführen und begründen)?

Auf die Antwort zu den Fragen 7 bis 10 wird verwiesen.

12. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellenden, 
dass die Aussagen einer Dienstbesprechung im BAMF vom 14. Juli 2015 
(MB 8 – 1001/10, siehe Ausschussdrucksache 19(4)108, S. 24 f: „Die 
Problematik konnte bisher nicht geklärt werden. Es ist zu klären, ob die 
Bearbeitung nach ‚Bremer-Modell‘ als Standard oder doch als fehlerhaft 
zu bewerten ist“) belegen, dass innerhalb des BAMF jedenfalls zu die-
sem Zeitpunkt keine klaren Vorgaben zum Umgang mit Zweitanträgen 
existierten und dass die intern kritisierte Entscheidungspraxis in Bremen 
durchaus auch als eine Vorgehensweise diskutiert wurde, die allgemeine 
Gültigkeit im BAMF hätte erlangen können (bitte ausführen)?

Was genau wurde damals als „Bremer-Modell“ bezeichnet, welche Alter-
nativen standen dem gegenüber (bitte ausführlich darstellen)?

Inwieweit sind vor diesem Hintergrund, und auch vor dem Hintergrund, 
dass das „Bremer-Modell“ (Abschiebungshindernisse bei in Bulgarien 
anerkannten Flüchtlingen) durch die Rechtsprechung überwiegend bestä-
tigt oder diese Frage zumindest für offen und klärungsbedürftig erachtet 
wurde (vgl. Antwort des BMI vom 17. Mai 2019 auf Beschwerde, S. 15), 
Vorwürfe berechtigt, bei der diesbezüglichen Verfahrensweise in Bremen 
habe es sich um rechtswidrige oder unzulässige Vorgänge gehandelt 
(bitte ausführen)?

Die Verantwortung der Bundesregierung gegenüber dem Deutschen Bundestag 
setzt notwendigerweise einen Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung 
voraus, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und 
Handlungsbereich einschließt (vgl. BVerfGE 67, 100 [139] = NJW 1984, 2271; 
BVerfGE 110, 199 [214, 222] = NVwZ 2004, 1105; BVerfGE 124, 78 [120] = 
NVwZ 2009, 1353; BVerfGE 131, 152 [210] = NVwZ 2012, 954; BVerfGE 
137, 185 [234] = NVwZ 2014, 1652 Rn. 136; BVerfG, NVwZ 2017, 137 
Rn. 119, zur Veröff. in der amtlichen Entscheidungssammlung vorgesehen). 
Dazu gehört die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der 
Erörterungen im Kabinett als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und 
Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in ressort-übergreifenden und 
-internen Abstimmungsprozessen vollzieht (vgl. BVerfGE 67, 100 [139] = 
NJW 1984, 2271; BVerfGE 110, 199 [214] = NVwZ 2004, 1105). Die Bundes-
regierung nimmt daher zu internen Verwaltungsabläufen grundsätzlich keine 
Stellung.
Hinsichtlich der Frage nach Abschiebungshindernissen im Zusammenhang mit 
Bulgarien wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 25 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 19/8445 ver-
wiesen. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass nach den Vorgaben des 
BAMF zur damaligen Entscheidungspraxis die Voraussetzungen für ein Ab-
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schiebungsverbot für Bulgarien in der Regel nicht vorlagen. In besonders 
schwerwiegenden Einzelfällen kam die Feststellung eines Abschiebeverbots in-
des in Betracht.

13. Inwieweit sieht die Bundesregierung die damalige Entscheidungspraxis 
der Bremer BAMF-Außenstelle im Umgang mit in Bulgarien anerkann-
ten Flüchtlingen jedenfalls im Nachhinein als gut begründet, berechtigt 
und mit Blick auf vorrangiges EU-Recht womöglich sogar als zwingend 
an, nachdem der Europäischen Gerichtshof mit Urteil vom 13. November 
2019 (C-540/17 und C-541/17) im Fall von in Bulgarien anerkannten 
Flüchtlingen entschieden hat, dass es einem Mitgliedstaat nach EU-Recht 
verboten ist, Asylanträge von in anderen Mitgliedstaaten anerkannten 
Flüchtlingen als „unzulässig“ abzulehnen, wenn ihnen dort die ernste 
Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung droht 
(siehe Leitsatz der Entscheidung; bitte begründen), und dass bei Vorlie-
gen einer solchen Unzulässigkeitsentscheidung Gerichte dazu verpflich-
tet sind, bei entsprechendem Vorbringen solch drohender Gefährdungen 
auf der Grundlage aktueller, zuverlässiger und genauer Angaben zu ent-
scheiden – was nach Auffassung der Fragestellenden genauso für das 
BAMF gelten muss und Änderungen der Ursprungsbescheide erfordert, 
wenn entsprechend aktualisierte Berichte über die Lage in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten vorliegen, was nach Auffassung der Fragestellenden zum 
fraglichen Zeitpunkt in Bezug auf Bulgarien der Fall war (vgl. z. B.: Be-
richt des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom 2. Januar 2014, Be-
richt von Pro Asyl und dem Niedersächsischen Flüchtlingsrat vom 
23. Mai 2014, Bericht von bordermonitoring.eu u. a. vom Juli 2014, aus-
führlicher Bericht von Pro Asyl vom April 2015, Bericht des Menschen-
rechtskommissars des Europarates Nils Muiznieks vom 22. Juni 2015, 
Einschätzung des UNHCR vom 31. Juli 2015; bitte begründen)?

Mit Beschluss vom 13. November 2019 hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) festgestellt, dass es einem Mitgliedstaat verboten ist, einen Antrag auf 
internationalen Schutz als unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller be-
reits von einem anderen Mitgliedstaat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt 
worden ist, wenn die Lebensverhältnisse, die ihn in dem anderen Mitgliedstaat 
als anerkannter Flüchtling erwarten würden, ihn der ernsthaften Gefahr aus-
setzen würden, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne 
von Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu erfahren.
Der EuGH hat bereits in seinem Urteil vom 19. März 2019, C-297/17, vorge-
geben, dass für eine solche Verletzung in einem Mitgliedstaat der EU eine be-
sonders hohe Schwelle der Erheblichkeit vorliegen muss, die von sämtlichen 
Umständen des Falles abhängt (Rn. 89).
Die Rechtsprechung des EuGH lässt insbesondere nicht den Schluss zu, in dem 
angesprochenen Zeitraum wäre für Bulgarien grundsätzlich von einer drohen-
den unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung auszugehen gewesen. 
Durch die EuGH-Entscheidungen vom November kam – neu – hinzu, dass in 
solchen Ausnahmefällen Anträge nicht mehr im Hinblick auf den in Bulgarien 
zuerkannten internationalen Schutz als unzulässig abgelehnt werden können. 
Dies schließt aus Sicht des BAMF aber die Ablehnung des Antrags aus anderen 
Unzulässigkeitsgründen nach der EuGH-Rechtsprechung nicht aus. Solche Un-
zulässigkeitsgründe können sich insbesondere aus §§ 29 Absatz 1 Nummer 5, 
71 und 71a des Asylgesetzes ergeben.
Soweit das BAMF ein Abschiebungsverbot für Bulgarien festgestellt hat, 
kommt eine Änderung der Entscheidung nur in Betracht, wenn neue Gründe 
dargelegt werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Änderung der 
Rechtsprechung keine Änderung der Rechtslage darstellt. In den Fällen, in de-
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nen entgegen der Vorgaben des EuGH ein Abschiebungsverbot für Bulgarien 
festgestellt worden ist, käme eine Aufhebung dieser Entscheidung in Betracht.

14. Wie ist die aktuelle Bilanz der Überprüfung positiver Bremer Bescheide, 
die unter der Leitung von Frau B. ergangen sind, wie viele Rücknahmen, 
wie viele Widerrufe (bitte differenzieren) gab es nach wie vielen Prüfun-
gen (bitte nach Jahren und Herkunftsländern differenzieren)?

Wie viele Rücknahmen bzw. Widerrufe wurden beklagt, wie viele dieser 
Klagen sind noch anhängig, über wie viele wurde mit welchem Ergebnis 
entschieden (bitte so ausführlich wir möglich darstellen)?

Mit Stand vom 31. Januar 2020 wurden rund 11.500 Überprüfungen abge-
schlossen. Die Quote der Widerrufe und Rücknahmen lag bei 4,9 Prozent (279 
Widerrufe, 286 Rücknahmen). Die Anzahl der beklagten Verfahren der Sonder-
prüfung Bremen und deren Ausgang ist nicht Bestandteil der regelmäßigen 
Auswertungen und wird nicht statistisch erhoben.

15. Wie bewertet es die Bundesregierung, dass nach ihrer Auskunft (Antwort 
des BMI vom 17. Mai 2019 auf Beschwerde, S. 17 und Antwort zu 
Frage 33 auf Bundestagsdrucksache 19/8445) alle Rücknahmen bzw. Wi-
derrufe positiver Bremer Entscheidungen, soweit sie bislang durch Ver-
waltungsgerichte inhaltlich überprüft wurden (sechs Fälle, Stand Mitte 
Mai 2019), ihrerseits wieder aufgehoben und Abschiebungsverbote in 
Bezug auf Bulgarien wieder hergestellt wurden, und ist das nicht auch 
aus Sicht der Bundesregierung ein starkes Indiz dafür, dass die umstritte-
ne Bremer Entscheidungspraxis im Grundsatz richtig war und dass viel-
mehr eher die diesbezüglich negativen Entscheidungen anderer BAMF-
Außenstellen falsch waren, und inwieweit kann sie angesichts dieser 
hohen Aufhebungsquote durch die Gerichte dem Eindruck entgegenwir-
ken, positive Entscheidungen aus Bremen würden leichtfertig widerrufen 
bzw. zurückgenommen (bitte ausführen)?

Die aufhebenden gerichtlichen Entscheidungen basierten auf einer zwischen-
zeitlichen Änderung der obergerichtlichen Rechtsprechung in Niedersachsen. 
Das OVG Lüneburg ist davon ausgegangen, dass Abschiebungen international 
Schutzberechtigter nach Bulgarien als Menschenrechtsverletzung zu bewerten 
seien, da anerkannte Flüchtlinge in Bulgarien von Obdachlosigkeit und extre-
mer Armut bedroht seien (OVG Lüneburg, Urt. v. 29. Januar 2018, Az. 10 LB 
82/17 und OVG Lüneburg, Urt. v. 31. Januar 2018, Az. 10 LB 88/17). Diese 
Beurteilung durch das OVG ist aus Sicht des BAMF mit dem vom EuGH vor-
gegebenen Prüfungsmaßstab nicht vereinbar. Auf die Antwort zu Frage 13 wird 
Bezug genommen. Das BAMF hat daher gegen die Entscheidung des OVG 
Lüneburg Rechtsmittel eingelegt. Inzwischen haben sich auch schon erst-
instanzliche Verwaltungsgerichte in Niedersachsen der Bewertung des BAMF 
angeschlossen (VG Lüneburg, Beschl. v. 12. Dezember2019, Az. 8 B 180/19 
sowie VG Osnabrück, Urt. v. 2. September 2019, Az. 5 A 1163/18).

16. Welche Kenntnisse zum letzten Stand des strafrechtlichen Verfahrens 
gegen die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle hat die 
Bundesregierung (bitte ausführen)?

Nach dem aktuellen Wissensstand der Bundesregierung prüft das Landgericht 
Bremen derzeit die Zulassung der Anklage der Staatsanwaltschaft Bremen.
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